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1. Allgemeines 
 
1.1 Diese Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind Bestandteil 
des Vertrages zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, sofern und 
soweit nicht für den einzelnen Auftrag etwas anderes vereinbart ist. Ge-
schäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten nur, wenn und soweit der 
Auftraggeber sich schriftlich und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf 
die Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers mit diesen einverstanden 
erklärt. Insbesondere stellt die bloße Bezugnahme auf ein Schreiben des 
Auftragnehmers, das seine Geschäftsbedingungen enthält oder auf 
solche verweist, kein Einverständnis des Auftraggebers mit der Geltung 
jener Geschäftsbedingungen dar. 
1.2 Diese Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn der Auftrag-
geber in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Einkaufsbedin-
gungen abweichender Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers die 
Lieferung/Leistung vorbehaltlos annimmt. 
 
2. Angebot 
 
2.1 Angebote und Kostenvoranschläge sind unentgeltlich und begrün-
den für den Auftraggeber keine Verpflichtungen. 
2.2 Der Anbieter hat sich im Angebot an die Anfrage zu halten und im 
Falle von Abweichungen ausdrücklich darauf hinzuweisen. Hat der Anbie-
ter gegenüber der Anfrage eine technisch oder wirtschaftlich günstigere 
Lösung, wird er diese dem Auftraggeber zusätzlich anbieten. 
 
3. Liefertermin, Teillieferung/ Teilleistungen 
 
3.1 Der Auftragnehmer hat den vereinbarten Liefertermin einzuhalten. 
Für die Einhaltung des Liefertermins ist die Übergabe der mangelfreien 
Ware an den Auftraggeber zu gewöhnlichen Geschäftszeiten mit den 
erforderlichen Versandpapieren an dem in der Bestellung benannten Ort 
(„Bestimmungsort“) maßgebend. Falls zwischen dem Auftragnehmer und 
dem Auftraggeber eine Lieferung mit Montage/Service vereinbart worden 
ist, ist die Übergabe der mangelfreien Ware nach ordnungsgemäßer 
Ausführung der Montage/Service für die Rechtzeitigkeit der Lieferung 
maßgeblich. Soweit eine Abnahme gesetzlich vorgesehen oder vertrag-
lich vereinbart ist, ist der Zeitpunkt der Abnahme maßgeblich. Vorzeitige 
Lieferungen/Leistungen oder Teillieferungen/Teilleistungen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. 
3.2 Sobald der Auftragnehmer erkennt, dass er seine vertraglichen 
Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen 
kann, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich unter Angabe der Grün-
de und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung schriftlich mitzutei-
len. Die vorbehaltslose Annahme einer verspäteten (Teil-) Lieferung/(Teil) 
Leistung stellt keinen Verzicht des Auftraggebers auf Rechte im Hinblick 
auf die nicht rechtzeitige  (Teil-)Lieferung/(Teil-) Leistung dar. 
3.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die zur Ausführung der Bestel-
lung von dem Auftraggeber beizustellenden Unterlagen rechtzeitig anzu-
fordern. 
 
4. Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz 
 
Der Auftragnehmer beachtet bei Durchführung und Abwicklung des 
Vertrages die Leitlinien für Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz (HSE) und die Sicherheitsbestimmungen des Auftraggebers, die in 
ihrer jeweils geltenden Fassung im Internet unter www.wintershall.com 
abrufbar sind. Sofern anwendbar, werden dem Auftragnehmer zusätzli-
che, die vorgenannten Anforderungen konkretisierende, Sicherheitsvor-
schriften vor Beginn der Leistung ausgehändigt und sind während der 
Auftragsdurchführung einzuhalten. 
  
5. Qualität 
 
5.1 Der Auftragnehmer wird eine wirksame Qualitätssicherung durch-
führen, aufrechterhalten und dem Auftraggeber nach Aufforderung nach-
weisen. Der Auftragnehmer wird auf Verlangen des Auftraggebers ein 
Qualitätsmanagement-System gemäß DIN ISO 9000 ff. oder gleichwerti-
ger Art anwenden. Der Auftraggeber ist berechtigt, selbst oder durch vom 
Auftraggeber beauftragte Dritte dieses Qualitätssicherungssystem zu 
überprüfen. 
5.2 Änderungen des Liefergegenstandes bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Freigabe des Auftraggebers. 
 
6. Prüfungen während der Auftragsdurchführung 
 
6.1 Der Auftraggeber hat das Recht, die Auftragsausführung durch den 
Auftragnehmer zu überprüfen. Der Auftraggeber ist berechtigt, zu diesem 
Zweck während der üblichen Betriebszeit nach vorheriger Anmeldung das 
Werk des Auftragnehmers zu betreten. Der Auftragnehmer und der Auf-
traggeber tragen jeweils die ihnen durch die Prüfung entstehenden Auf-
wendungen. 

6.2 Prüfungen sowie die Vorlage von Nachweisen berühren nicht die 
vertraglichen oder gesetzlichen Abnahme- und Mängelrechte des Auf-
traggebers. 
 
7. Einsatz von Subunternehmen 
 
Der Einsatz von Dritten (insbesondere Sub- oder Nachunternehmen) 
bzw. ihr Austausch bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Auftraggebers. Ist seitens des Auftragnehmers von vornherein der Einsatz 
von Dritten bei der Vertragserfüllung beabsichtigt, hat der Auftragnehmer 
dies dem Auftraggeber bereits bei seinem Angebot mitzuteilen.  
 
8. Versand, Verpackung, Gefahrübergang 
 
8.1 Die Lieferung hat, sofern nichts anderes vereinbart ist, DDU (Inco-
terms 2000) an den Bestimmungsort zu erfolgen. Der Lieferung sind 
Lieferschein in zweifacher Ausführung, Packzettel, Prüfzertifikate gemäß 
den vereinbarten Spezifikationen und andere erforderliche Dokumente 
(wie z.B. Prüfzertifikate gemäß den vereinbarten Spezifikationen) beizu-
fügen. In allen Versandunterlagen und auf der äußeren Verpackung sind 
– soweit bekannt – Bestellnummer, Brutto- und Nettogewicht, Anzahl der 
Packstücke und Art der Verpackung (Einweg-/ Mehrweg), Fertigstel-
lungsdatum sowie Bestimmungsort (Abladestelle) und Warenempfänger 
und bei Projekten Jobnummer sowie Aufstellungsbau vollständig aufzu-
führen. 
8.2 Bei Drittlandslieferungen (Importe) ist in den Versandpapieren zu 
vermerken, ob es sich um verzollte oder unverzollte Waren handelt. 
Bei unverzollten Waren hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber folgen-
de Verzollungsunterlagen vorzulegen: 
Versandbegleitdokument T 1, Frachtpapiere, Zollrechnung, Präferenz-
nachweise wie Form A, EUR.1, A.TR., Ursprungszertifikat/-zeugnis. 
Bei verzollter Ware ist in den Frachtpapieren der Verzollungsnachweis 
(ATC-Nummer, Steuerbescheid-Nummer) zu vermerken. 
8.3 Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers beim 
Versand sorgfältig zu wahren. Die Waren sind so zu verpacken, dass 
Transportschäden vermieden werden. Für Schäden infolge unsachge-
mäßer Verpackung haftet der Auftragnehmer. 
Der Auftragnehmer wird auf Verlangen des Auftraggebers alle anfallen-
den Um-, Transport- und Verkaufsverpackungen am Bestimmungsort 
abholen oder durch Dritte abholen lassen. 
Der Auftragnehmer hat gefährliche Produkte nach den einschlägigen 
nationalen und internationalen Vorschriften zu verpacken, zu kennzeich-
nen und zu versenden. Ein Sicherheitsdatenblatt in der Sprache des 
Empfängerlandes ist gemäß Art. 31 EG-Verordnung 1907/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung (nachfolgend „REACH-VO“) bei gefährlichen Produkten sowie 
bei nicht eingestuften gefährlichen Produkten, die gefährliche Inhaltsstoffe 
in einer Konzentration über 1% enthalten, dem Auftraggeber auszuhändi-
gen. 
8.4 Bis zur tatsächlichen Übergabe der vertragsgemäßen Ware nebst 
der in Ziffern 8.1 und 8.2 genannten Dokumente am Erfüllungsort trägt 
der Auftragnehmer die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-
gen Verschlechterung. Falls eine Lieferung mit Installati-
on/Montage/Service vereinbart worden ist, erfolgt der Gefahrübergang 
nach ordnungsgemäßer Ausführung der Installation/Montage/Service und 
Übergabe. 
Ist eine Abnahme gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, wird 
der Abnahmetermin auf schriftlichen Antrag des Auftragnehmers gemein-
sam festgelegt. Das Ergebnis der Abnahme wird in einem Abnahmepro-
tokoll festgehalten. Der Gefahrübergang findet nicht vor Bestätigung der 
erfolgreichen Abnahme durch den Auftraggeber in dem Abnahme-
protokoll statt. Auf andere Weise kann die Abnahme nicht erfolgen, insbe-
sondere nicht durch Prüfungen, Sachverständigengutachten, Zertifikate 
oder Arbeitsnachweise. Die Zahlung von Rechnungsbeträgen bedeutet 
keine Abnahme. 
 
9. Warenursprung 
 
9.1 Der Auftragnehmer wird auf Verlangen des Auftraggebers ein 
Ursprungszertifikat/-zeugnis über die Herkunft der Ware erbringen. 
9.2 Die Ware hat die Ursprungsbedingungen der Präferenzabkommen 
der EG zu erfüllen, sofern es sich um eine Lieferung im Rahmen des 
präferenziellen Warenverkehrs handelt. 
 
10. Beschaffenheit der Lieferung/Leistung, Mängelrüge, Rechte bei 

Mängeln 
 
10.1 Der Auftragnehmer schuldet die Mangelfreiheit der Lieferungen und 
Leistungen sowie darüber hinaus das Vorhandensein garantierter Merk-
male. Der Auftragnehmer steht insbesondere dafür ein, dass die Liefe-
rungen und Leistungen dem Stand der Technik und dem allgemein aner-
kannten Stand der Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin und Hygiene ent-
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sprechen, mit qualifiziertem Personal erbracht werden und im Einklang 
mit den einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Steuer- und Sozialversicherungsbestimmungen, 
Bestimmungen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes stehen. 
Sind Maschinen, Geräte oder Anlagen Gegenstand der Lieferung, müs-
sen diese den Anforderungen der zum Zeitpunkt der Vertragserfüllung 
geltenden besonderen Sicherheitsbestimmungen für Maschinen, Geräte 
und Anlagen entsprechen und eine CE-Kennzeichnung besitzen. 
10.2 Der Auftragnehmer garantiert, dass alle in der Ware enthaltenen 
Stoffe in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Anforderungen der 
REACH-VO wirksam vorregistriert, registriert und zugelassen sind. Ferner 
wird der Auftragnehmer sicherstellen, dass alle den Lieferanten (im Sinne 
von Artikel 3 Nr. 32 REACH-VO) treffenden Pflichten gemäß REACH in 
Bezug auf die Lieferung der Ware ordnungsgemäß erfüllt werden. 
10.3 Der Auftraggeber rügt offensichtliche Mängel gegenüber dem 
Auftragnehmer innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Eingang der 
Ware am Bestimmungsort. Mängel, die erst später erkennbar werden, 
rügt der Auftraggeber innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Erkennen. 
Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist jeweils das Datum der Versen-
dung der Anzeige an den Auftragnehmer. Insoweit verzichtet der Auftrag-
nehmer auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 
10.4 Der Auftraggeber ist bei Mängeln berechtigt, Nacherfüllung nach 
den gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen. Die Wahl der Art der 
Nacherfüllung liegt beim Auftraggeber. Für die Nacherfüllung wird die 
Ware dem Auftragnehmer nach Wahl des Auftraggebers am Bestim-
mungsort oder am Ort, an dem sich die Ware bei Entdeckung des Man-
gels befindet, zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer hat die zur 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Der Auftragneh-
mer hat sich bei der Abwicklung der Nacherfüllung nach den betrieblichen 
Belangen des Auftraggebers zu richten. Ist die Nacherfüllung nicht inner-
halb angemessener Frist erfolgt, ist sie fehlgeschlagen oder war die Frist-
setzung entbehrlich, kann der Auftraggeber die weiteren gesetzlichen 
Rechte bei Mängeln geltend machen. 
10.5 Kommt der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Nacherfüllung nicht 
ordnungsgemäß nach – ohne die Nacherfüllung zu Recht zu verweigern – 
oder verweigert der Auftragnehmer die Nacherfüllung ernsthaft und end-
gültig, oder ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, oder ist ein Nutzungs-
ausfall zu befürchten oder duldet die Beseitigung des Mangels aus ande-
ren Gründen keinen Aufschub, ist der Auftraggeber berechtigt, den Man-
gel auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers selbst zu beseitigen oder 
durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer den Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Im Übrigen gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen. Weitere Rechte des Auftraggebers aus Mängelhaf-
tung oder Garantien bleiben unberührt.  
10.6 Mängelansprüche verjähren in dreißig (30) Monaten ab Gefahr-
übergang, es sei denn es gilt eine längere gesetzliche Frist. Ein Verzicht 
auf Mängelansprüche seitens des Auftraggebers ist nur wirksam, wenn er 
ausdrücklich und schriftlich erklärt ist. 

 
11. Verletzung gewerblicher Schutzrechte 
 
Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass die Lieferung und/oder Leistung 
und deren vertragsgemäße Nutzung Patentrechte, Urheberrechte oder 
sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzen. Unbeschadet der gesetzli-
chen Ansprüche stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die gegen den Auftraggeber wegen Verletzung 
von Schutzrechten geltend gemacht werden. Lizenzgebühren, Aufwen-
dungen und Kosten, die dem Auftraggeber zur Vermeidung und/oder 
Beseitigung von Schutzrechtsverletzungen entstehen, trägt der Auftrag-
nehmer. 
 
12. Vertragsstrafe 
 
Ist eine Vertragsstrafe vereinbart, so kann der Auftraggeber diese noch 
bis zur Schlusszahlung geltend machen. 
 
13. Versicherung 
 
13.1 Der Auftragnehmer hat für Schäden, die von ihm und seinen Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen zu verantworten sind, eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung auf seine Kosten aufrecht zu erhalten. Die Höhe 
der Deckungssumme je Schadensereignis ist dem Auftraggeber auf 
Verlangen nachzuweisen. Die vertragliche und gesetzliche Haftung des 
Auftragnehmers bleibt durch Umfang und Höhe seines Versicherungs-
schutzes unberührt. 
13.2 Der Auftraggeber versichert die ihm vom Auftragnehmer leih- oder 
mietweise überlassenen Sachen gegen Brand- und Explosionsschäden. 
 
14. Rechnung, Zahlung 
 
14.1 Die vereinbarten Preise sind Nettopreise zuzüglich etwaiger ge-
setzlich geschuldeter Mehrwertsteuer. Über die erfolgten Lieferungen und 

Leistungen sind Rechnungen auszustellen, die den jeweils gültigen ge-
setzlichen Anforderungen an Rechnungen nach dem Mehrwertsteuer-
recht des Staates entsprechen, dessen Mehrwertsteuer die in Rechnung 
gestellten Lieferungen/Leistungen unterliegen. Bei Anwendung des 
Gutschriftsverfahrens hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle 
Daten zu übermitteln, die erforderlich sind, um den vorab aufgeführten 
Anforderungen des anwendbaren Mehrwertsteuerrechts zu genügen.  
14.2 Auf der Rechnung ist die vollständige Bestellnummer des Auftrag-
gebers und, sofern vorhanden, die Lieferscheinnummer des Auftragneh-
mers anzugeben. Der Rechnung sind Leistungsnachweise und andere 
Nachweisdokumente beizufügen. Rechnungen haben den Angaben in 
der Bestellung hinsichtlich Warenbezeichnung, Preis, Menge, Reihenfol-
ge der Positionen und Positionsnummer zu entsprechen. Die Rechnung 
ist an die in der Bestellung des Auftraggebers genannte Rechnungs-
adresse zu übermitteln. 
14.3 Zahlungsfristen laufen ab dem Zeitpunkt des Eingangs von Rech-
nungen, die den vorgenannten Anforderungen entsprechen, bei der in der 
Bestellung des Auftraggebers genannten Rechnungsadresse bzw. bei 
Anwendung des Gutschriftsverfahrens ab dem Datum der Erstellung der 
Gutschrift. Die Zahlung erfolgt vorbehaltlich Richtigbefunds der Liefe-
rung/Leistung. 
14.4 Die Zahlung bedeutet keine Anerkennung von Bedingungen und 
Preisen und lässt die Rechte des Auftraggebers wegen nicht ordnungs-
gemäß erbrachter Lieferung/Leistung, die Prüfungsrechte des Auftragge-
bers sowie das Recht, eine Rechnung aus anderen Gründen zu bean-
standen, unberührt. 
14.5 Wenn der Auftraggeber Lizenzgebühren an ausländische Auftrag-
nehmer leisten muss, ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Freistel-
lungsbescheinigung nach § 50 a Einkommensteuergesetz vorzulegen. 
 
15. Weitergabe von Bestellungen, Abtretung, Firmenänderung, 

Aufrechnung, Zurückbehaltung 
 
15.1 Der Auftragnehmer darf die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 
mit dem Auftraggeber nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers auf Dritte übertragen. 
15.2 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jeden kraft Gesetzes 
eintretenden Vertragsübergang und jede Änderung seiner Firma unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. 
15.3 Der Auftraggeber darf die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 
mit dem Auftragnehmer jederzeit ohne vorherige Zustimmung des Auf-
tragnehmers an die BASF SE, Ludwigshafen (Rhein), oder an ein mit 
dieser im Sinne des Aktiengesetzes verbundenes Unternehmen übertra-
gen. 
15.4 Der Auftragnehmer ist nur berechtigt, mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen aufzurechnen. Ein Zurückbehal-
tungsrecht steht dem Auftragnehmer nur zu, wenn die Forderung, wegen 
der das Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht wird, aus demselben 
Vertragsverhältnis stammt. 
 
16. Kündigung, Rücktritt 
 
16.1 Der Vertrag kann fristlos aus wichtigem Grund gekündigt werden. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 
- der Auftragnehmer eine erhebliche Pflichtverletzung begeht und nicht 
binnen einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nach 
Zugang der schriftlichen Beanstandung Abhilfe schafft, oder 
- für den jeweils anderen Vertragspartner der Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen gestellt wird, Zahlungsunfähig-
keit, drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des Vertrags-
partners im Sinne der §§ 17 bis 19 InsO vorliegt, oder wenn der Vertrags-
partner seiner Pflicht zur Abführung von Steuern oder Sozialversiche-
rungsbeiträgen nicht nachkommt, oder 
- der Kauf, die Verwendung der Ware oder die Leistung auf Grund ge-
setzlicher oder behördlicher Vorschriften ganz oder teilweise unzulässig 
ist oder wird. 
Kündigt der Auftraggeber einen Vertrag aus wichtigem Grund, und ist das 
Festhalten an weiteren mit dem Auftragnehmer bestehenden Verträgen 
aus dem selben wichtigen Grund für den Auftraggeber unzumutbar, kann 
der Auftraggeber auch andere zur Zeit der Kündigung bestehende und 
noch nicht erfüllte Verträge gegen anteilige Vergütung kündigen. Weitere 
Schadenersatz , Aufwendungsersatz- oder Vergütungsansprüche stehen 
dem Auftragnehmer in dem vorgenannten Fall nicht zu. 
16.2 Im Fall der Kündigung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
sämtliche Dokumente, Unterlagen, Pläne und Zeichnungen, die er im 
Rahmen des Vertrages und/oder zum Zwecke der Ausführung oder aus 
Anlass des Vertrages erlangt hat, unverzüglich auszuhändigen. 
16.3 Diese Regelungen gelten entsprechend im Falle des Rücktritts vom 
Vertrag. 
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17. Räumungspflichten des Auftragnehmers bei Beendigung des 
Vertrages 

 
Im Falle der Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, hat 
der Auftragnehmer unverzüglich die Demontage und den Abtransport von 
seinen Anlagen, Werkzeugen und Geräten auf seine Kosten zu besorgen. 
Etwaige Abfälle und Bauschutt, die durch die Arbeiten des Auftragneh-
mers verursacht wurden, sind ebenfalls unverzüglich durch den Auftrag-
nehmer auf dessen Kosten zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. 
Kommt der Auftragnehmer diesen Pflichten nicht nach, kann der Auftrag-
geber, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist, die Arbeiten 
selbst vornehmen oder einen Dritten beauftragen und die angefallenen 
Kosten dem Auftragnehmer in Rechnung stellen. 
 
18. Unterlagen, Geheimhaltung, Nutzungsrechte 
 
18.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die geschuldeten Pläne, 
Berechnungen oder sonstigen Unterlagen in der vereinbarten Anzahl so 
rechtzeitig vorzulegen, dass die vertraglichen Ausführungsfristen ein-
gehalten werden können. 
18.2 Die Durchsicht der Unterlagen durch den Auftraggeber berührt 
nicht die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers. 
18.3 Modelle, Muster, Zeichnungen, Daten, Materialien und sonstige 
Unterlagen, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Verfügung stellt 
(nachfolgend „Auftraggeber-Unterlagen“ genannt), verbleiben im Eigen-
tum des Auftraggebers und sind auf jederzeitiges Verlangen des Auftrag-
gebers wieder an den Auftraggeber zurückzugeben. Ein Zurückbehal-
tungsrecht des Auftragnehmers an den Auftraggeber-Unterlagen wird 
ausgeschlossen. Der Auftragnehmer hat die Urheberrechte des Auftrag-
gebers an den Auftraggeber-Unterlagen zu beachten.  
18.4 Der Auftragnehmer verpflichtet sich vorbehaltlich gesetzlicher, 
gerichtlicher oder behördlicher Offenlegungspflichten, alle technischen, 
wissenschaftlichen, kommerziellen und sonstigen Informationen, die der 
Auftragnehmer im Rahmen des Vertrages direkt oder indirekt erlangt, 
insbesondere die Auftraggeber-Unterlagen, (nachfolgend „Vertrauliche 
Informationen“ genannt) geheim zu halten, nicht kommerziell zu verwer-
ten, nicht zum Gegenstand gewerblicher Schutzrechte zu machen, nich  
an Dritte weiterzugeben oder Dritten in sonstiger Weise zugänglich zu 
machen und zu keinem anderen Zweck als dem der Durchführung des 
Vertrages zu verwenden. Die vorgenannte Geheimhaltungsverpflichtung 
gilt über die Beendigung des Auftrages hinaus. 

t 

Ausgenommen von dieser Geheimhaltungspflicht sind lediglich Informati-
onen, welche sich zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung durch den 
Auftraggeber bereits rechtmäßig im Besitz des Auftragnehmers befinden, 
rechtmäßigerweise offenkundig sind oder rechtmäßig von Dritten erlangt 
wurden. 
Ausgenommen von dieser Geheimhaltungspflicht sind ferner Informatio-
nen, die gegenüber Personen offenbart werden, die einer gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, wobei sich der Auftragnehmer dazu 
verpflichtet, diese Personen nicht von dieser Verschwiegenheitspflicht zu 
entbinden. Der Auftragnehmer trägt die Beweislast für das Vorliegen 
dieser Ausnahme. 
Der Auftragnehmer stellt durch geeignete vertragliche Vereinbarungen 
sicher, dass auch seine jeweils durch diese Geheimhaltungsvereinbarung 
betroffenen Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen entsprechend den Rege-
lungen dieser Einkaufsbedingungen zur Geheimhaltung verpflichtet 
werden. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die Einhaltung dieser 
Verpflichtungen auf Wunsch schriftlich nachweisen. 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle erforderlichen und geeigneten 
Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen, damit die erlangten Vertrauli-
chen Informationen jederzeit wirksam gegen Verlust sowie gegen unbe-
rechtigten Zugriff geschützt sind. Hierzu gehören insbesondere die Schaf-
fung und Aufrechterhaltung von geeigneten und erforderlichen Zutritts- 
bzw. Zugriffsvorkehrungen für Räumlichkeiten, Behältnisse, IT-Systeme, 
Datenträger und sonstige Informationsträger, in bzw. auf denen sich 
Vertrauliche Informationen befinden, sowie die Durchführung geeigneter 
Unterweisungen für die Personen, die gemäß dieser Ziffer zum Umgang 
mit Vertraulichen Informationen berechtigt sind. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich, den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu benachrichti-
gen, wenn bei dem Auftragnehmer ein Verlust und/oder ein unberechtig-
ter Zugriff von/auf Vertrauliche Informationen eingetreten ist. 
18.5 Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich 
sensibler Informationen im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes und die 
Verpflichtung zur diskriminierungsfreien Offenlegung von Informationen 
die wirtschaftliche Vorteile bringen können im Sinne des Energiewirt-
schaftsgesetzes bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt. 
18.6 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das räumlich, inhalt-
lich und zeitlich uneingeschränkte sowie frei übertragbare Nutzungs- und 
Verwertungsrecht an allen Plänen, Zeichnungen, Grafiken, Berechnun-
gen und sonstigen Unterlagen, die den Vertrag betreffen und die der 
Auftragnehmer entweder selbst angefertigt hat oder von Seiten Dritter hat 
anfertigen lassen (nachfolgend „Arbeitsergebnisse“ genannt) in allen 

bekannten Medienformen einschließlich elektronischer Medien, Internet 
und Onlinemedien, auf allen Bild-, Ton- und Datenträgern ein. Der Auf-
traggeber hat insbesondere das Recht, solche Arbeitsergebnisse ganz 
oder in Teilen zu verwerten, zu vervielfältigen, zu verbreiten, sie zu verän-
dern, sie weiterzuentwickeln, die vorgenannten Tätigkeiten durch Dritte 
ausführen zu lassen sowie Dritten die gleichen vollumfänglichen Nut-
zungs- und Verwertungsrechte an solchen Arbeitsergebnissen ein-
schließlich etwaig zwischenzeitlich vorgenommener Veränderungen und 
Weiterentwicklungen einzuräumen. 
Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das Nutzungs- und Verwer-
tungsrecht an den Arbeitsergebnissen in dem vorstehend beschriebenen 
Umfang auch für zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch unbekannte 
Nutzungsarten ein; insoweit gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
Bei der Beschaffung von Lizenzen und Ergebnissen aus geistigen Leis-
tungen, insbesondere Studien, Spezifikationen, Lasten- und Pflichtenhef-
te, spezifische Entwicklung und Anpassung von Software erhält der 
Auftraggeber darüber hinaus ein ausschließliches, unwiderrufliches 
Recht, die Leistungsergebnisse beim Auftraggeber, bei der BASF SE, 
Ludwigshafen (Rhein), und der mit dieser im Sinne des Aktiengesetzes 
verbundenen Unternehmen zu nutzen. 
 
19. Aufbewahrung und Prüfung von Unterlagen 
 
Der Auftraggeber hat während der gesetzlich vorgesehenen Aufbewah-
rungsdauer – mindestens jedoch für drei (3) Jahre, beginnend mit der 
Abnahme bzw. Lieferung – das Recht, während der üblichen Geschäfts-
zeiten Einsicht in sämtliche mit der Leistungserbringung in Zusammen-
hang stehende Unterlagen zu nehmen und Kopien oder Abschriften zur 
eigenen Verfügung anzufertigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur 
Unterstützung bei Prüfungen. Soweit die Dokumente vertrauliche Daten 
des Auftragnehmers wie solche über seine internen Berechungen, Ver-
einbarungen oder vertrauliche Informationen über Geschäftspartner 
und/oder Mitarbeiter enthalten, ist das Einsichtsrecht des Auftraggebers 
ausgeschlossen. 
 
20. Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards 

Der Auftraggeber richtet sich am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 
aus und beachtet international anerkannte, grundlegende Umwelt-, Ar-
beits- und Sozialstandards. Der Auftraggeber hat sein Verständnis und 
die Umsetzung dieser Standards in seinen Grundwerten und Leitlinien 
(http://www.basf.com/grundwerte) und seinem Verhaltenskodex 
(http://www.basf.com/verhaltenskodex) beschrieben und geregelt. Der 
Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer gleichermaßen die Beachtung 
von Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards. Sollte der Auftraggeber fest-
stellen, dass der Auftragnehmer gegen diese Standards verstößt, so 
behält sich der Auftraggeber das Recht vor, unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Landesgegebenheiten diesen Vertrag – gegebenenfalls auch 
außerordentlich – zu kündigen. Außerdem fordert der Auftraggeber den 
Auftragnehmer auf, wiederum seine Sub- und Nachunternehmen zur 
Einhaltung dieser Standards anzuhalten. 
 
21. Werbeverbot, salvatorische Klausel, anwendbares Recht, Ge-

richtsstand 
 
21.1 Der Auftragnehmer darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Auftraggebers auf die bestehende Geschäftsverbindung hinweisen. 
21.2 Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung 
oder von Teilen einer Bestimmung des Vertrages ist auf Bestand und 
Fortdauer des jeweiligen Vertrages ohne Einfluss. 
21.3 Das Vertragsverhältnis unterliegt dem materiellen Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
vom 11. April 1980 („CISG“) und der deutschen Kollisionsregeln. 
21.4 Gerichtsstand ist nach Wahl des Auftraggebers entweder das für 
den Sitz des Auftraggebers sachlich zuständige Gericht oder das nach 
den anwendbaren, allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zuständige 
Gericht. 
 


